
Verordnung
über die Anwendung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel

(Bienenschutzverordnung)
Vom 22. Juli 1992 (BGBl. I S. 1410)

Geändert durch:
Art. 3 Nr. 7 VO v. 27 Oktober 1999 (BGBl. I S. 2070)
Art. 4 § 3 G v. 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082)

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten verordnet auf Grund des §
3 Abs. 1 Nr. 1 des Pflanzenschutzgesetzes
vom 15. September 1986 (BGBl. I S. 1505)
sowie auf Grund des § 3 Abs. 1 Nr. 16 in Ver-
bindung mit Abs. 2 des Pflanzenschutzgeset-
zes sowie in Verbindung mit Artikel 56 des
Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18.
März 1975 (BGBl. I S. 705) und dem Organi-
sationserlaß vom 23. Januar 1991 (BGBl. I S.
530) im Einvernehmen mit den Bundesminis-
tern für Gesundheit und für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit:

§ 1 Begriffsbestimmungen. Im Sinne
dieser Verordnung

1. bienengefährliche Pflanzenschutzmittel:
a) Pflanzenschutzmittel, die das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit mit der Auflage zugelassen
hat, sie als "bienengefährlich" zu kenn-
zeichnen.
b) andere zugelassenen Pflanzen-
schutzmittel in einer höheren als der
höchsten in der Gebrauchsanleitung vor-
gesehenen
aa) Aufwandmenge oder
bb) Konzentration, falls eine Aufwandmen-
ge nicht vorgesehen ist;

2. blühende Pflanzen:
Pflanzen, an denen sich geöffnete Blüten
befinden, außer Hopfen und Kartoffeln.

§ 2 Anwendung.

(1) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel
dürfen nicht an

1. blühenden Pflanzen,
2. anderen Pflanzen, wenn sie von Bienen

beflogen werden,

angewandt werden.

(2) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel
dürfen nicht so angewandt werden, daß

Pflanzen nach Absatz 1 mitgetroffen wer-
den.

(3) Innerhalb eines Umkreises von 60 Metern
um einen Bienenstand dürfen bienenge-
fährliche Pflanzenschutzmittel innerhalb der
Zeit des täglichen Bienenflugs nur mit Zu-
stimmung des Imkers angewandt werden.

(4) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel
dürfen nicht so gehandhabt, aufbewahrt o-
der beseitigt werden, daß Bienen mit ihnen
in Berührung kommen können.

(5) die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für die An-
wendung, Handhabung und Aufbewahrung
bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel in
bienensicher umschlossenen Räumen.

(6) Ist ein bienengefährliches Pflanzenschutz-
mittel entsprechend einer von dem Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit erteilten Auflage mit
der Angabe "bienengefährlich, außer bei
Anwendung nach dem Ende des täglichen
Bienenfluges bis 23:00 Uhr (auch unter Zu-
satz der Worte "mitteleuropäischer Zeit´" o-
der der Abkürzung "MEZ") in dem zu be-
handelnden Bestand" vorsehen, so gelten
die Absätze 1 und 2 nicht für die Anwen-
dung dieses Pflanzenschutzmittels währen
der angegebenen Tageszeit.

§ 3 Ausnahmen.

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen
zulassen

1. von § 2 Abs. 1 für Forschungs-, Untersu-
    chungs- und Versuchszwecke,

2. von § 2 Abs. 1 bis 3, soweit es zur Verhü-
    tung schwerer Schäden oder Verluste an
    Pflanzen durch Schadorganismen erforder-
    lich ist.



Sie hat die Ausnahmegenehmigung mit den
erforderlichen Auflagen zu verbinden, um si-
cherzustellen, daß die Imker, deren Bienen-
stände sich im Umkreis von 3 Kilometern be-
finden, spätestens 48 Stunden vor Beginn der
Anwendung des Pflanzenschutzmittels unter-
richtet werden. Sie kann die Ausnahmege-
nehmigung mit Auflagen zur Sicherstellung der
Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege versehen.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten.
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. 1

Nr. 1 Buchstabe a des Pflanzenschutzge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen "§ 2 Abs. 1, 2 oder 3 ein

bienengefährliches Pflanzenschutz-
mittel anwendet oder

2. entgegen § 2 Abs. 4 ein bienengefähr-
liches Pflanzenschutzmittel handhabt,
aufbewahrt oder beseitigt.

(2) Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 40
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c des Pflanzen-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich
der fahrlässig einer vollziehbaren Auflage
nach § 3 Satz 2 zuwiderhandelt.

§ 5 Inkrafttreten, abgelöste Vorschrift.
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der

Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Bienenschutzverord-
nung vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S.
2515), geändert durch Artikel 3 der Ver-
ordnung vom 22. März 1991 (BGBl. I S.
796) , außer Kraft.


